
Seite 1 / 2

 Stand: Juni 2023

Merkblatt 
Einsatz von Hebegeräten

Handhubwagen
Bedienung manuell
kein Fahrausweis erforderlich

Güterbewegung auf dem Messegelände

Be- und Entladung von LKW mit Hebebühne

Schnellläufer (Niederhubwagen)
Bedienung elektrisch

  Fahrausweis, Urkunde oder vergleichbare  
Berechtigung „Mitgänger“ oder „Gabelstapler“ erforderlich

Güterbewegung auf dem Messegelände

Be- und Entladung von LKW mit Hebebühne

Schnellläufer (Niederhubwagen) mit Standplattform
Bedienung elektrisch

   Fahrausweis, Urkunde oder vergleichbare  
Berechtigung „Mitgänger“ oder „Gabelstapler“ erforderlich

kein Einsatz bzw. Verbot auf dem Messegelände

E-Ameise (Hochhubwagen)
Bedienung elektrisch

   Fahrausweis, Urkunde oder vergleichbare  
Berechtigung „Mitgänger“ oder „Gabelstapler“ erforderlich

Güterbewegung auf gemieteten Standflächen

Be- und Entladungen auf dem Messegelände verboten
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 ■ Wichtig
Alle Geräte müssen nach der gesetzlichen DGUV (Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung) Vorschrift 68 geprüft sein. Der aktuelle Aufkleber muss 
sichtbar am Gerät angebracht werden.

Beispiel:

LKW mit Hebebühne (Ladebordwand)

Be- und Entladung mit Hebebühne in Kombination mit Handhubwagen oder Schnellläufer 
ohne Standplattform möglich

+  + 

LKW mit Mitnahmestapler

Die Inbetriebnahme von Mitnahmestaplern ist auf dem Messegelände aus  
Sicher heitsgründen strengstens verboten!

Die Inbetriebnahme von Entladekränen ist ebenfalls verboten! 

Gabelstapler mit Bedienpersonal

Buchung und Gestellung ausschließlich über die offiziellen Servicepartner  
bzw. Spediteure der Messe München

Kühne + Nagel (AG + Co.) KG
Tel. + 49 89 949-24400
E-Mail exposervice.muenchen@kuehne-nagel.com

Schenker Deutschland AG
Tel. + 49 89 949-24300
E-Mail fairs.muenchen@dbschenker.com


